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$ 10
Inkrafttreten und Geltungsdauer

DIeBe Rechtsverordnung tritt eine Woclenach Ihrer Ver
kündung in Kraft; sle tritt am 31. Dezember 1987 außer
Kraft .
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Ein Exemplar dieben Rechtsverordnung wurde
angesch].aßen am 22.3.1967 und
abgenommen am 9 . 5 . 1 967



R e cht sven ordnung

tiber die äu13ere Gesta].tung von baulichen Anlagen

Die Stadtverwa].tung Lambrecht (Pfalz) erläßt auf Grund de8
$ 97 Abs. 2 Buchst. a Ziff. l und 2 der Landesbauordnung von
Rheinland z vom 15.2.1961 (GVBL. S. 229) in Verbindung
mi.t den $$ n', 3.5, 35, 37 bis 47 des Po].lzeiverwaltungB-
geoetzes von Rheinland- Pfalz vom 25.3.1954 (GVBL. S. 31)
nlt Zusti.mmung des Stadtrates vom .'te. I'lebe 'i9+?. .. und nach

::::::::'==,=" -"::'.=::: ::: :='== ::#$ :# l:l:::.::::
ba'b)iO--Ö H/6ihVe l folgende Recht sverordnung:

$l
G e ]. tungsb er ei c h

])lese Verordnung gi].t für dae Bebauungsgebiet Südost l
das wie folgt begrenzt wird :
Im Norden durch die Wieoenstraße PI.Nr. 312/2.
Im Orten durch die Grundstücke PI.Nr. 536/.5, 539, durch die.
Gartenstraße PI.Nr. 811/2, durch das Grundstück PI.Nr. 8.37/4,
einen Teil des Grundstücke PI.Nr. 838, durch dle Grundstücke
PI.Nr. 839, 840, 841 .
Im Südosten durch den Weg PI.Nr. 811/4 und durch die Ernst-
R eut er-Straße P]. . Nr . 887 .
.[m Südwesten durch die Lambertu88traße P]..Nr. 811 und durch
die Gartenstraße PI.Nr. 811/2.
Im Westen durch das Grundstück P]..Nr. 651/1, durch den Weg
PI.Nr. 656/2 und durch die Grundstücke PI.Nr. 676/6, 676/2.
Der beiliegende Lageplan lot Bestandteil der Rechtsverordnung.

$2
Dachform

Ea sind Satte].- und Flachdächer entsprechend den in $ 3
genannten Typen zu].ässig.
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Dachnelgung

Die Dachneigung so].l bei den im Bebauungsplan Südost l mlt
den Buchstaben Ap BI C! D, bezeichneten Gebäuden betragen:

bei A = 30 Grad
" B = 30 Grad

" C = 50 Grad
i' D = 0 - 20 Grad

Abweichungen von 4 Grad nach oben wie nach unten sind
zuläosig.

$4
Dachaufbaut en

Aufbauten sind nur bei einer Dachneigung von mlndesteno
46 Grad zulässig. DJ.e Summe der Dachaufbauten darf nicht
breiter a].a 2/5 der Umfasoungswand sein. Dle Traute darf
nicht unterbrochen werden.

$5
Da cheind e ckung

Bei. der Dacheindeckung dürfen keine he]].en Farben ver-
wendet werden. Die Elndeckung benachbarter Häuser so].].
nicht in störenden Kontrakt zueinander stehen.

$6
Knl e st ö ck e

Knlestöcke sind nur bei einer Dachneigung von mindestens
46 Grad bis zu ei.ner Höhe von 100 cn, gemessen zwischen
Oberkante - Geschoßdecke und Oberkante - ]'ußpfettel
zuläasig.
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$7
Au ß s enanst ri ch

Dle baulichen Anlagen dürfen nicht in gre]].er oder schwarzer
Farbe angetrieben, verputzt oder verb].endet werden. Ver-
blendungen mit g]aoiertem Materi.a] und auffa].mende Putzmuster
sind untersagt .

$8
Aufnahmen

Von den Vorschriften dieser Verordnung kann die Bau-
genehmigungabehörde mit Zustimmung der Stadtverwa].tung
Ausnahmen zulassen, soweit das Bauvorhaben im Einzelfall
weder in sich selbst verunstaltet wi.rkt noch benachbarte
bauliche Anlagen oder das Straßen-, Orts- oder Landschafts
bild stört oder mlt anderen öffent.Lichen Belangen unver-
einbar i st .

$9
Z uwid erhard lungen

Zuwiderhand].fingen gegen diese Verordnung können gemäß
$ 97 Abs. 5 LBO in Verbindung mit $ 39 Abs. l suchst. c
und Abs. 2 PVG mit einer Geldbuße bis zu DM 200.--
geahndet werden .

Fur die Festsetzung der Geldbuße und das Verfahren ist daa
lJeoetz über Ordnungswidrigkeiten vom 25.15.1952 (BGB].. l
S. 177) mit der Maßgabe anzuwenden, daß

a) die Höchstdauer der Erzwingungohaft ei.ne Woche
b) die Gebühr für den Erlaß eines Bußgeldbescheides

höchstens DM 25 , --

b et rägt .

Die Androhung von Ge].dstrafe bis zu DM 500, Haft
bi.s zu 6 Wochen gemäß $ 1567 Abs. ] Nr. 15 STGB b].eibe
hiervon unberührt .
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111. FeMgung

Re cht sven ordnung

über die äußere Gestaltung von baulichen Anlagen

Die Stadtverwaltung ]Lambrecht (Pfalz) erläßt auf Grund des
$ 97 Abs. 2 Buchst. a Ziff. l und 2 der .[,andesbauordnung von
Rheinland- Pfalz vom 15.2.1961 (GVBL. S. 229) in Verbindung
mit den $$ H:, 153, 35, 37 bis 47 des Polizeiverwaltungs-
gesetzes von Rheinland- Pfalz vom 2S.S.l.9S4 .{gVBI. S. 31)
mit Zustimmung des Stadtrates vom ..:.l!.feb!.1967 .... und nach
Genehmigung durch die Bezirksregierung der Pfad:gr{.Neustadt a.d.
Weingtr. durch Reg.- Entsch].meßung vom . .4Ö:.a/#KZ 77'Pj'". . . . . . ..
"' . :" ':'Q; 4;;8ë@8 <";:;::==:"==.::=":;:;;=:;;:

$l
Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für das Bebauungsgebiet Südost l
das wie fo].gt begrenzt wird :
Im ]gorden durch die Wiesenstraße PI.Nr. 31.2/2.
Im Osten durch die Grundstücke PI.Nr. 536/3, 539, durch die.
Gartenstraße P]..Nr. 811/2, durch das Grundstück PI.Nr. 837/41
einen Tëil des Grundstücks PI.Nr. 81381 durch die Grundstücke
PI.Nr. 839, 840, 841 . .
Im Südosten durch den Weg PI.Nr. 811/4 und durch die Ernst-
Reut er-Straße P]. . Nr . 887 .
Im Südwesten durch die llambertusstraße PI.Nr. 811 und durch
die Gartenstraße PI.Nr. 811/2. ,
Im Westen durch das Grundstück PI.Nr. 651/1, durch den Wqg
pl.Nr. 656/2 wid durch die Grundstücke P]..Nr. 676/69 676/2.
])er beiliegende llageplan ist Bestandteil der Rechtsverordnung.

$2
Dachform

Es sind Satte].- und Flachdächer entsprechend den in $ 3
genannten Typen zulässig.
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])achneigung

Die ])achneigung soll bei den im IBebauungsplan Südost l mit
den Buchstaben A, B! C! D, bezeichneten Gebäuden betragen:

bei A = .30 Grad
It B = 30 Grad
n C = 50 Grad
n 1) = 0 - 20 Grad

Abweichungen von 4 Grad nach oben wie nach unten sind
zu].äs sig .

$4
Da chaufbaut en

Aufbauten sind nur bei einer Dachneigung von mindestens
46 Grad zulässig. Die Summe der Dachaufbauten darf nicht
breiter als 2/3 der Umfassungswand sein. Die Traute darf
nicht unterbbrochen werden .

$5
])a che ind e chung

?\
Bei der Dacheindeckung dürfen keine hellen Farben ver-
wendet werden. ])ie Eindeckung benachbarter }iäuser soll
nicht in st6rendem Kontrast zueinander stehen.

$6
Kni e st ë5 ck e

Kniest6cke sind nur bbei. einer ])achneigung von mindestens
46 Grad bis zu einer Höhe von 100 cnP gemessen zwischen
Oberkante - Geschoßdecke und Oberkante - F'ußpfette,
zuläs sig .
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$7
Au s s enanst ric h

])ie baulichen Anlagen dürfen nicht in grellen oder schwarzer
Farbe angetrichenl verputzt oder verb].endet werden. Ver-
b].endungen mit glasiertem lblaterial und auffallende Putzmuster
sind untersagt .

Ausnahmen

Von den Vorschriften dieser Verordnung kann die Bau-
genehmi.gungsbehörde mit Zustimmung der Stadtverwaltung
Ausnahmen zulassen, soweit das Bauvorhaben im Einze]fa]].
weder in sich selbst verunstaltet wirkt noch benachbarte
bauliche An]-aßen oder das Straßen-t Orts- oder I'andschafts
bild stört oder mit anderen öffentlichen Belangen unver-
einbar i st .

$9
Zuwid erfand lungen

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung können gemäß

$ 97 Abs. 5 LBO in Verbindung mit $ 39 Abs. l Buchst. c
und Abs. 2 PVG mit ei.ner Geldbuße bis zu l)M 200,--
geahndet werden.
Für die Ë'estsetzung der Geldbuße und das Verfahren ist das
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten vom 25.3.1952 (BGIBI. l
S. 177) mit der Maßgabe anzuwendenp daß

a) die Höchstdauer der Erzwingungshaft eine Woche
b) die Gebühr für den Erlaß eines Bußgeldbescheides

höchstens DM 25 } --

bet ragt .
Die Androhung von Geldstrafe bis zu ])M 500,-- oder Haft
bis zu 6 Wochen gemäß $ 367 Abs. l Nr. 15 STGB bleibt
hiervon unberührt .



$ 10
Inkrafttreten und Geltungsdauer

Diese Rechtsverordnung tritt eine Woclnnach ihrer Ver-
kündung in Kraft; sie tritt am 31. Dezember 1987 außer
Kraft .

Stadtverwaltung

Bürge rmei st e r

111. Fertigung

mit

Az. 421 -3Ö0- .4/26,iäU?tP.i
Neustadt an der.Weinstraße,

ü"a5i.DBBz:Jg@
BozirÜswg;errang der Pfalz

Im Auftrag

i)s. ä%'iwi'ËrH
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